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V

Vorwort

Wirtschaftskriminalität und Korruption halten die Wirtschaft in Atem. Kaum ein Tag ver-
geht, an dem keine Manipulationen, Betrügereien, Bestechungen Preisabsprachen oder 
andere Fälle von Fehlverhalten publik werden und vor den Augen der Öffentlichkeit zu 
handfesten Skandalen heranwachsen. Wirtschaftskriminalität und Korruption sind The-
men, denen sich kein Manager oder Unternehmer mehr entziehen kann.

Was aus der Sicht der Unternehmen nun aber genau unter Wirtschaftskriminalität und 
Korruption zu verstehen ist, scheint niemand so genau zu wissen. Genauso wenig wie in-
nerhalb der Wirtschaft bekannt zu sein scheint, wie Fehlverhalten im Unternehmen ent-
steht und wie man sich davor schützen kann.

Zu überrascht wirken die betroffenen Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsräte, Manager 
und Geschäftsführer, wenn sie mit Vorfällen konfrontiert werden oder sich im schlimms-
ten Fall selbst auf der Anklagebank wiederfinden. Entweder weil sie für eigenes oder auch 
für das Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter oder Geschäftspartner direkt haftbar gemacht wer-
den. Die nationale wie internationale Rechtslage macht das möglich.

Was hat es mit dieser Haftung auf sich? Ab wann ist man selbst wofür haftbar? Wie kann 
man Haftungsrisiken – oder besser noch – Schadensfälle durch Betrug, Bestechung und all 
die anderen Delikte ausschließen? Mit welchen Aspekten von Wirtschaftskriminalität und 
Korruption muss man sich dafür auseinandersetzen?

Das alles sind Fragen, auf die die wenigsten deutschen Manager eine Antwort parat 
haben dürften. Regelrechte Panik vor der Haftung haben sie trotzdem. Und das auch völ-
lig zu Recht: Besonders bei internationalen Geschäftsabläufen ist das rechtliche Korsett 
mittlerweile erschreckend eng geschnürt. Flankiert von zunehmend professionalisierter 
Strafverfolgung bei Wirtschaftsdelikten. Dass Fehlverhalten in Unternehmen nicht nur 
den handelnden Personen schadet, sondern jedes Jahr auch Werte in Milliardenhöhe un-
wiederbringlich vernichtet, darf keinesfalls vergessen werden.

Die Antwort auf die dringlichen Fragen nach Fehlverhalten und persönlicher Haftung 
lautet häufig: Compliance. Trendthema und Mysterium gleichermaßen. Denn was organi-
satorisch, fachlich und methodisch hinter der strapazierten Worthülse Compliance steht, 
können nur Wenige im größeren Zusammenhang verständlich erläutern.
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Obwohl viel darüber geredet wird: in Interviews, Business-Briefings, Rundschreiben, 
Fachartikeln und Büchereien voller Fachliteratur.

Vor allem aber Entscheidungsträger aus der Wirtschaft können mit großen Teilen der 
Fachliteratur wenig anfangen. Als zu groß, zu schwer, zu technisch, zu kompliziert und zu 
juristisch werden die Abhandlungen über die junge Management-Disziplin Compliance 
sinngemäß beschrieben.

Dieses Buch will an genau diesem Punkt ansetzen. Es richtet sich an Manager, Füh-
rungskräfte und Unternehmer im Mittelstand, die bisher wenige bis gar keine Berührungs-
punkte mit der Materie rund um Wirtschaftskriminalität, Korruption und Compliance 
hatten. Dieses Buch will verstanden werden. Und einen auch für Einsteiger verständlichen 
Gesamtüberblick über eine Thematik geben, deren aktives Behandeln niemals ein bedeu-
tenderer Erfolgsfaktor für Unternehmen war als heute.

Es wird in diesem Buch daher nicht im Detail um Gesetzestexte und juristische Ein-
ordnungen gehen. Wohl aber um die Geschichten hinter den Gesetzen und ihre konkreten 
Auswirkungen auf die Akteure in der Wirtschaft.

Möglichst praxisnah soll mit Beispielen und Fällen aus dem Kriminaldienst, der foren-
sischen Wirtschaftsprüfung und der Compliance-Beratung vermittelt werden, wie Mit-
arbeiterkriminalität auch soziologisch entsteht, welche Motive und Tätertypen sich hinter 
den Delikten wirklich verbergen und welche verschiedenen Arten von Schaden sie ver-
ursachen können.

Denn nur wer diesen kriminologischen Hintergrund kennt, kann im Ernstfall Entschei-
dungen treffen, die sich mit der vollumfänglichen Aufklärung von Schadensfällen ausein-
andersetzen. Ein möglichst authentischer Einblick in die Arbeitsweisen der forensischen 
Wirtschaftsprüfung soll dafür sorgen, Prozesse und Abläufe besser bewerten und verste-
hen zu können.

Richtig zu reagieren ist aus praktischer Sicht aber nur die halbe Miete. Denn nur wer 
auch präventiv tätig wird und seine Unternehmenswerte durch ein funktionierendes Com-
pliance-Management-System schützt, kann geschäftliche und persönliche Risiken effek-
tiv vermindern. Daher soll in diesem Buch abschließend die modellhafte Funktionsweise 
eines in der Realität auch wirksamen Compliance-Management-Systems vorgestellt und 
erläutert werden.

In diesem Buch soll aber auch ein durchaus kritischer Blick auf Compliance- Manage-
ment erlaubt sein. Denn aus praktischer Sicht sind Systeme nur ein Teil der Lösung. Eine 
Kernbotschaft dieses Buches soll lauten, dass Unternehmens- und Personalführung un-
bedingt in der Pflicht stehen, Integrität und Regeltreue aktiv als Thema zu treiben, zu be-
lohnen und vorzuleben. Denn jede Kontrolle hat Grenzen. Das macht den „Tone from the 
Top“ und die Führungsmaxime „Walk the Talk“ zu wichtigen Elementen eines gesamtheit-
lichen Ansatzes, abweichendes Verhalten und damit Schäden durch Wirtschaftskriminali-
tät und Korruption nachhaltig zu reduzieren.

In diesem Sinne auch ein Wort der Warnung vorab: Der Kampf gegen Kriminalität und 
Korruption ist trotz aller praktischen Einblicke, Werkzeuge und Systeme niemals wirklich 
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zu gewinnen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das auch in Wirtschaftsunternehmen wahr-
scheinlich bis in alle Ewigkeit weitergespielt werden wird.

Durch gute Reaktion und kluge Prävention lässt sich das Spiel für die nimmersatten 
Mäuse jedoch erheblich erschweren – sprich: lassen sich Unternehmenswerte wirkungs-
voll schützen. Dieses Buch soll genau dabei helfen.
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Als am 11. Juni 1870 die „1. Aktienrechtsnovelle“ verabschiedet wurde, klang der Deal 
ganz einfach: Der Staat verzichtet darauf, jede Aktiengesellschaft von Königs Gnaden per-
sönlich zu überwachen. Der Staat, das war damals noch der Norddeutsche Bund, Deutsch-
land gab es ja noch gar nicht. Als Gegenleistung versprachen die Wirtschaftsunternehmen, 
selbst dafür zu sorgen, dass bei ihnen alles mit rechten Dingen zugeht. Dafür zuständig: 
ein neu erfundenes Gremium namens Aufsichtsrat. Und um zu zeigen, dass man es ernst 
meinte mit der Sorgfalt, wurden neben den eigentlichen Unternehmern schon damals 
Mitglieder des Aufsichtsrates persönlich in Haftung genommen: Wer zum Beispiel von 
falschen Angaben zum „Vermögensstand der Gesellschaft“ wusste und nichts sagte, dem 
drohten drei Monate Zuchthaus (Vgl. Endemann 1870, § 206).

Dass sich diese gesetzliche Innovation im Laufe der Jahre verselbstständigen und zu-
künftige Generationen von Geschäftsmännern und -frauen in Angst und Schrecken ver-
setzen würde, dürften die königlichen Advokaten damals nicht geahnt haben. Schon in 
der 2. Rechtsnovelle zum „Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und die Aktiengesellschaften“ von 1884 – diesmal schon zu Kaisers Gnaden – wurde die 
Haftung von Aufsichtsräten und ihren Gesellschaftern erstmals verschärft. Ganze sieben 
Paragrafen wurden der Sorgfalts- und Aufsichtspflicht damals gewidmet. Bei der nächs-
ten Rechtsreform 1937 waren es schon 14 relevante Paragrafen. Im heute noch geltenden 
Aktiengesetz von 1965 sind es ca. 55, die sich mit Leitung, Kontrolle, Schadensersatz und 
persönlicher Haftung von Führungskräften und Aufsichtspersonen von Aktiengesellschaf-
ten befassen. So gut wie immer haben diese mit Wirtschaftskriminalität und Korruption 
zu tun. Um haftungstechnisch verantwortlich zu sein, müssen die Vorstände, Geschäfts-
führer und Aufsichtsräte jedoch keineswegs selbst kriminell werden oder den berühmten 
Aktenkoffer mit Bargeld überreichen. Es reicht schon aus, sich nicht genug um den Schutz 
von Unternehmenswerten vor Betrug, Manipulation, Korruption und den vielen anderen 
Formen von Wirtschaftskriminalität gekümmert zu haben.

Selbstredend existieren ähnliche Haftungsregularien für jede andere Geschäftsform des 
deutschen Wirtschaftsrechts. Ergänzt durch zahllose weitere regulatorische Eingriffe in die 
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Wirtschaftswelt, die mit persönlicher Haftung für die handelnden Personen verbunden 
sind. Meistens verborgen hinter sperrigen Abkürzungen. Eine kleine Auswahl: AnSVG, 
BilReG, BilKoG, APAG, VorstOG, KapMuG, BilMoG, ARUG, UMAG, KonTraG. Hinzu 
kommen nicht- oder quasigesetzliche Regeln, denen sich Unternehmen verschreiben: 
UN-Konventionen, Corporate Governance Kodizes oder OECD-Ethikstandards. Hat ein 
Unternehmen Geschäftsbeziehungen ins Ausland oder Niederlassungen in den USA oder 
Großbritannien, multiplizieren sich die haftungstechnisch relevanten Regularien wieder-
um um ein Vielfaches.

Nur so viel: Den Überblick dürften durchschnittlich juristisch vorgebildete Vorstände, 
Geschäftsführer und Aufsichtsräte mittlerweile verloren haben. Um die Komplexität mo-
derner Haftungsanforderungen auf den Punkt zu bringen: Das „Handbuch Managerhaf-
tung: Risikobereiche und Haftungsfolgen für Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat“ von 
Gerd Krieger und Uwe Schneider (Vgl. Krieger und Schneider 2007) ist über 1.000 dicht 
beschriebene Seiten dick. Nicht umsonst unterhalten die Organe von Kapitalgesellschaften 
heutzutage ganze Heerscharen von Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Compliance-Beratern 
und selbst ernannten Governance-Experten, um der überaus komplexen Frage nach per-
sönlicher Haftung bei eigenem oder fremdem Fehlverhalten Herr zu werden. Denn die 
Risiken sind real, die möglichen Konsequenzen fatal. Eine Reihe von aktuellen Fällen zeigt 
das. Die Bayerische Landesbank fordert für die Folgen der Pleite bei der österreichischen 
HGAA von jedem einzelnen ihrer acht Ex-Vorstände 200 Mio. € zurück. Denn rechtlich 
sind sie für die Verluste in Milliardenhöhe schadensersatzpflichtig. Der frühere MAN-Chef 
Samuelsson und fünf ehemalige Vorstandskollegen sollen für die Folgen eines Korrupti-
onsfalles insgesamt 237 Mio. € Schadensersatz zahlen. Zu wie viel Euro Schadensersatz 
die verantwortlichen Vorstände in Kartellrechtsverstößen mit milliardenschweren Buß-
geldern verurteilt werden können, kann ehrlicherweise kaum bemessen werden. Mögliche 
Folgen der Haftung: der persönliche Bankrott und das Karriereende. Objektiv betrachtet 
aber viel schlimmer: Sind sich die Unternehmenslenker nachweislich (zum Beispiel auf 
Basis von Vorstandsprotokollen) der Risiken bewusst, nehmen einen Schadensfall aber 
fahrlässig oder mehr oder weniger vorsätzlich in Kauf, sind sie direkt strafrechtlich haftbar, 
wandern im schlimmsten Fall also wegen Beihilfe oder Untreue ins Gefängnis. Auch das 
ist nach deutschem und internationalem Recht keine Unmöglichkeit, sondern Fakt und 
tägliche Realität.

Die Finanzkrise 2009 hat die Gangart bei der Beurteilung von Managerhaftung massiv 
verschärft – mittlerweile auch sehr klar auf gesetzlicher Ebene: Im Mai 2013 beschloss der 
Bundestag ein umfassendes Gesetzespaket (s. Redaktion Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung 2013), das neben der Einführung des so genannten Trennbankensystems 
gleichzeitig die Strafbarkeit der Geschäftsleitungen massiv verschärft und neben Geldstra-
fen bis 10,8 Mio. € explizit auch Haftstrafen bei Pflichtverletzungen im Risikomanagement 
vorsieht.

Die Reaktion der Politik gegenüber der Kreditwirtschaft ist nicht zuletzt deshalb so 
drastisch, weil gerade im Bankensektor vornehmlich die Steuerzahler für die Schäden von 
Betrug, Manipulation oder mangelndem Risikobewusstsein aufkommen mussten. Das hat 
die Frage nach Managerhaftung endgültig in die Mitte der Gesellschaft katapultiert.
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Mit der Folge, dass bestehende Gesetze auf diesen öffentlichen Druck hin sehr viel of-
fensiver interpretiert und durchgesetzt werden. Natürlich können die wenigsten Manager 
hunderte Millionen Euro Schadensersatz aus der Privatschatulle leisten oder Bußgeldbe-
scheide internationaler Kartellämter begleichen. Dass die Unternehmen diese Forderun-
gen nach Schadensersatz überhaupt ausstellen und das auch noch sehr forsch tun, zeigt 
schon einen deutlichen Mentalitätswandel, der jedem wirtschaftlichen Akteur mit Organi-
sationsverantwortung zu denken geben sollte.

Deutlich wird dieser Mentalitätswandel an zwei Zitaten von prominenten deutschen 
Aufsichtsräten, die zeitlich gar nicht so lange auseinanderliegen. Im Zusammenhang mit 
dem Korruptionsskandal bei Siemens forderte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Crom-
me, den verantwortlichen Vorständen „nicht das letzte Hemd auszuziehen“. Nur wenige 
Jahre später verlangt MAN-Aufsichtsrat und Top-Manager Ferdinand Piëch mit Blick auf 
den kürzlich bekannt gewordenen Korruptionsfall in der LKW-Sparte, die Vorstände „ma-
ximal anzugreifen“ (Vgl. Ott 2011).

Das passt ins Bild: Der Spielraum für Unachtsamkeit wird kleiner, die Aufsichtsgremi-
en strenger, die Strafverfolgung professioneller. Ein Aussitzen der Governance- und der 
Compliance-Thematik ist schlichtweg nicht mehr möglich. Erst aktives und glaubhaftes 
Handeln sorgt dafür, Haftungsrisiken auszuschließen. Wie genau, soll in diesem Buch be-
schrieben werden.

Vor diesem Hintergrund soll es zunächst um die Grundlagen der Managerhaftung ge-
hen. Was muss mit Blick auf Wirtschaftskriminalität und Korruption grundsätzlich alles 
getan werden, um Haftungsrisiken auszuschließen? Welche gesetzlichen Grundlagen neh-
men Führungskräfte in Unternehmen auf welche Weise in Haftung? Wo kommen diese 
Gesetze her und wo entwickeln sie sich hin?

1.1  Grundlagen der Managerhaftung

Wer einen Imbisswagen erwirbt und in der Fußgängerzone aufstellt, befindet sich – zu-
mindest haftungsrechtlich – in einer einfachen und klaren Situation: Eigentum am Unter-
nehmen und Verfügungsgewalt darüber liegen in einer Hand, der Besitzer streicht den 
Gewinn seiner Tätigkeit ein, ist aber auch für die Folgen etwaiger Rechtsverstöße oder 
Misserfolge persönlich haftbar. Geht es allerdings um 100 Imbisswagen, die von einer 
GmbH mit angestelltem Geschäftsführer betrieben werden, oder um eine Aktiengesell-
schaft, die ganz Europa mit heißen Würstchen beglückt und mittelfristig die ganze Welt 
erobern will, wird die Lage ungleich komplizierter. Denn Eigentum und Verfügungsge-
walt liegen in unterschiedlichen Händen. Fehler von Geschäftsführern, Vorständen und 
Aufsichtsräten fallen dementsprechend nicht unmittelbar auf die Akteure zurück, sondern 
schmälern den Gewinn von Gesellschaftern oder Aktionären, vernichten im schlimmsten 
Fall ihr Vermögen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Manager Bilanzen manipulieren, 
Gelder veruntreuen, Geschäftsrisiken bewusst missachten oder ihren Arbeitgeber ander-
weitig zu Grunde richten.
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Lange Zeit mussten sich die Führungskräfte, Manager oder Vorstände wenig Gedan-
ken um persönliche Haftung machen. Im schlimmsten Fall verloren sie den Job oder 
stellten ihren Posten großzügig „zur Verfügung“. Womöglich verbunden mit fürstlichen 
Abfindungen – oder dem „goldenen Handschlag“. Die juristischen Hürden, Verantwort-
liche für Fehlverhalten haftbar zu machen, waren hoch. Auch wenn die Verpflichtung zu 
„ordnungsgemäßer unternehmerischer Führung“ gerade für Kapitalgesellschaften schon 
länger Teil des deutschen Wirtschaftsrechts ist (Vgl. § 93 Aktiengesetz und § 43 GmbH-
Gesetz). Der klare Nachweis von Fehlverhalten bzw. Aufsichtspflichtverletzung ist in der 
Praxis jedoch sehr schwierig. Denn was nun wirklich ein unternehmerischer Fehler ist 
und wann ein Manager im Bereich des „allgemeinen unternehmerischen Risikos“ Schutz 
findet, ist eine so komplexe Fragestellung, dass sie in der Realität kaum zu beantworten ist. 
„Konnte er das wirklich verhindern?“ „Das hat ja wohl niemand kommen sehen.“ „Die 
Betrüger haben uns alle getäuscht.“

Die Erfahrung zeigte bisher, dass ein Manager schon sehr fahrlässig handeln und seine 
Unfähigkeit oder Nachlässigkeit gleich mehrfach unter Beweis stellen musste, um wirk-
lich erwähnenswert für entstandene Schäden haftbar gemacht zu werden. Das ändert sich 
zwar ein großes Stück weit, wenn Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität oder Kor-
ruption erfüllt sind, änderte aber lange Zeit nichts an den hohen juristischen Hürden der 
Managerhaftung generell. Denn auch Gerichtsverfahren zu Wirtschaftskriminalität und 
Korruption haben lange Zeit nicht durch ihre Gnadenlosigkeit auf sich aufmerksam ge-
macht. Der Fall Thomas Middelhoff und die Arcandor-Pleite stehen hier sinnbildlich für 
eine Reihe von Verfahren, in denen Manager glimpflich aus Haftungsfragen herauskamen. 
Klaus Lederer, der als Konzernchef von Babcock Borsig die desaströse Lage des Konzerns 
über Monate hinweg verschleiert hat, wurde wegen Insolvenzverschleppung lediglich zu 
einer Bewährungsstrafe von 250.000 € Geldstrafe und 1.000 Sozialstunden verurteilt. Im 
Vergleich zu seinem damaligen Salär galt die Strafe als ein Taschengeld, die Sozialstunden 
durfte er teilweise im schönen Florida ableisten.

Um es gleich deutlich zu sagen: Die Zeiten, in denen sich Vorstände, Gesellschafter, 
Generalbevollmächtigte, Geschäftsführer, Prokuristen, Handelsvertreter, Abteilungsleiter, 
Manager und andere Führungskräfte von Unternehmen nicht vor persönlicher Haftung zu 
fürchten brauchten, sind vorbei. Spätestens die Vorfälle um die Banken- und Finanzkrise 
2009 haben den vielen bereits bestehenden Wirtschaftsspielregeln auf internationaler Büh-
ne nochmals schärfere Zähne verliehen. Das Law Enforcement und die Durchsetzung von 
Haftungsansprüchen professionalisieren sich rasant.

Was für die operativen „ausführenden Organe“ einer Organisation gilt, macht auch 
vor ihren Aufsichtsgremien nicht halt: Auch die Haftbarmachung von Aufsichtsrats- oder 
Prüfungsausschussmitgliedern gegenüber der Gesellschaft verschärft sich. Beispielsweise 
durch erweiterte Berichtspflichten nach §  107 Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). 
Die im Deutschen Aktiengesetz festgeschriebene Pflicht des Aufsichtsrates, die Unterneh-
mensleitung zu beraten und zu überwachen, wird gerade in der Strafverfolgung immer 
kritischer hinterfragt. Ein so genanntes Überwachungsverschulden (Vgl. Habersack et al. 
2010, §§ 76–117) ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Aufsichtsrat ungewöhnliche 
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oder leichtfertige Zahlungen nicht kritisch hinterfragt und überprüft. Der Aufsichtsrat 
wäre in dem Fall persönlich haftbar – mit Privatvermögen – oder würde sich dem Straf-
tatbestand der Untreue schuldig machen. Auch für Aufsichtsräte steigt der „Mindeststan-
dard“ davon, wie bewusst und aktiv sie das Thema Compliance und Corporate Gover-
nance im Unternehmen abfragen. Von der Praxis her betrachtet bleibt es aber dabei, dass 
ein Aufsichtsrat sehr viel schwieriger in Haftung zu nehmen ist als ein tatsächlich aus-
führendes Unternehmensorgan. Welche Auswirkungen die Gesetzesänderung durch § 107 
BilMoG in der Realität haben wird, bleibt zumindest abzuwarten.

Die sich verändernde juristische und haftungstechnische Bewertung von Fehlverhal-
ten, Fahrlässigkeit und Vorsatz versetzt auch das Verständnis von Wirtschaftskriminalität 
generell in einen Wandel: Denn sie behandelt in der Rechtsprechung schon lange nicht 
mehr nur das bloße Betrügen, sondern auch das Nichtbeachten und Unterschätzen von 
Risiken als fast gleichwertiges Delikt. Das wandelt die Bekämpfung von Wirtschaftskrimi-
nalität und Korruption durch entsprechende Compliance-Management-Systeme von der 
Kür Einzelner zur Pflicht aller.

1.1.1  Grundsätzliches zu Compliance-Pflichten

Die mit Wirtschaftskriminalität und Korruption verwandten Regeln zum Schutz von Un-
ternehmenswerten haben sich also vervielfacht. Tendenz steigend. Strafverfolgung und 
Haftung machen immer seltener vor Landesgrenzen halt, man verschafft sich immer tie-
fer Einblick in das digitale und analoge Innenleben von Unternehmen. Schon eine kleine 
Presseschau relevanter Fälle wie zu Anfang dieses Kapitels zeichnet diesen Trend deutlich 
nach.

Sicherzustellen, dass unternehmerische Handlungen im Einklang mit bestehenden Ge-
setzen stehen, zählt zu den originären Aufgaben der Unternehmensleitung. Eine solche 
Regelkonformität wird neudeutsch gemeinhin als „Compliance“ bezeichnet, was zu einem 
beherrschenden Management-Schlagwort geworden ist. Compliance-Management ist 
also zunächst nichts anderes als der systematische Versuch der Unternehmensleitung, ge-
setzliche Vorgaben im Betrieb umzusetzen, um die eigene Haftbarkeit bei Schadensfällen 
auszuschließen. In vielen Fällen ergänzt durch eigene, innerbetriebliche „Quasi-Gesetze“, 
die über die Anforderungen des Gesetzgebers hinausgehen. Die Zuständigkeit der Unter-
nehmensleitung im Bereich der Compliance ergibt sich rein juristisch aus der gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufsichts- und Sorgfaltspflicht und der entsprechend festgeschriebenen 
Sanktionierung bei Fehlverhalten. Es gilt der Rechtsgrundsatz: Compliance-Aufgaben 
können delegiert werden, die aufsichtsrechtliche Verantwortung und Sorgfaltspflicht nicht 
(Vgl. Moosmayer 2012, S. 5 ff.).

Betrachtet man die deutschen Gesetze sowie die entsprechenden Gerichtsurteile, die 
en détail später untersucht werden, ergeben sich grundsätzliche Compliance-Pflichten, 
um deren Beachtung kein Vorstand, Manager, Geschäftsführer oder Aufsichtsrat mehr 
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herumkommt1. Ist ein Unternehmen international tätig oder mit Tochtergesellschaften in 
den USA oder Großbritannien vertreten, erweitert sich auch der haftungsrechtliche Rah-
men nach den dort geltenden Gesetzen. Wie diese Pflichten operativ in ein wirkungsvolles 
Management-System zur Prävention gegen Wirtschaftskriminalität, Korruption und an-
derweitig abweichendes Verhalten entwickelt und implementiert werden können, wird in 
Kap. 4 dieses Buches thematisiert. Ganz grundsätzlich ist die Unternehmensleitung aber 
für folgende Compliance-Pflichten, auch gesetzlich, verantwortlich (Vgl. dazu Kreft et al. 
2011, S. 14).

•	 die	Erhebung	und	Bewertung	geschäftlicher	Risiken.
•	 der	Aufbau	einer	Compliance-Organisation	mit	internem	Kontrollsystem	und	die	Ent-

wicklung eines Compliance-Programmes, um den Risiken entgegenzuwirken.
•	 die	Integration	von	Compliance-Maßnahmen	in	den	Geschäftsalltag2.

Auch wenn ein vollumfänglicher Schutz vor Betrug und Fehlverhalten Einzelner niemals 
möglich ist, werden Mitglieder der Unternehmensleitung bezüglich ihrer Haftbarkeit nach 
der Effektivität der Systeme beurteilt, die sie zur Prävention geschaffen haben. Auch ihr 
persönliches Engagement spielt bei der Beurteilung von Verantwortlichkeit heutzutage 
eine Rolle. Die Kriterien, nach denen im Ernstfall persönliche Haftbarkeit von der Justiz 
beurteilt wird, sind nämlich keinesfalls in Stein gemeißelt. Sie sind in Bewegung, richten 
sich nach den Erfahrungen von Richtern bzw. Staatsanwälten und jeweils vergleichbaren 
Fällen. Völlig zu Recht spricht beispielsweise Moosmayer – Compliance-Verantwortlicher 
der Siemens AG – von einem „Mindeststandard“ (Vgl. Moosmayer 2012, S.  5) bei der 
Umsetzung von Compliance-Maßnahmen, die hinreichende Bedingung dafür sind, Haf-
tungsrisiken verschiedenster Dimensionen auszuschließen. Diese umfassen momentan:

•	 Organisationspflicht3: Präventionsmaßnahmen müssen organisiert und mit klaren Ver-
antwortlichkeiten und Prozessen hinterlegt werden. Das betrifft auch immer stärker 
das Institutionalisieren von anonymen Hinweisgebersystemen im Sinne von Whist-
leblowing.

•	 Kontrollpflicht4: Im Sinne eines internen Kontrollsystems (IKS) müssen regelmäßig be-
triebliche Kontrollen durchgeführt werden, zum Beispiel durch forensische Datenana-
lysen.

1 Die Literatur zu diesem speziellen Aspekt von Compliance ist umfangreich: Einen guten Überblick 
bieten Moosmayer 2012, S. 3 ff. und Hlavica et al. 2011, Kap. 6.
2 Die Betrachtung aus einer praktischen Perspektive heraus und die Erfahrungen aus der Compli-
ance-Beratung werden zeigen, dass es gerade bei der Integration von Compliance in den Regelbe-
trieb eines Unternehmens massive Fallstricke gibt, die bisher kaum Niederschlag in Literatur und 
Beratung gefunden haben.
3 Vgl. OLG Stuttgart NJW 1977, S. 1410.
4 Vgl. BGH GmbHR 1985, 143 und OLG Koblenz ZIP 1991, S. 870.


